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Transparent und regelmässig über Geschwindigkeitsbussen informieren 
 
Der Regierungsrat wird aufgefordert, ausführlich, transparent und regelmässig, d. h. jährlich, Bericht 
zu erstatten über die durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen sowie über die wegen Tempo-
überschreitungen, die im Kanton Bern begangen wurden, verhängten Bussen. 
Die Statistiken haben mindestens folgende Angaben zu enthalten: 
1. Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen pro Jahr, 
 a. die nicht mehr als 10 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lagen, sowie Angabe des 

Gesamtbetrags der verhängten Bussen 
 b. die zu Ordnungsbussen führten, sowie Angabe des Gesamtbetrags der verhängten Bussen 
 c. die Gegenstand einer Verzeigung bei den zuständigen Gerichtsinstanzen sind, sowie Angabe 

des Gesamtbetrags der verhängten Bussen und der Anzahl Permisentzüge 
d. die als Raserdelikt geahndet werden, sowie Angabe des Gesamtbetrags der verhängten Bussen 

und der Anzahl verhängter Gefängnisstrafen 
2. Diese Daten sind mit genauen Angaben über die Anzahl durchgeführter Kontrollen zu ergänzen. 
3. Und schliesslich sind alle Daten in absoluten Werten (Anzahl Fälle, Bussenbetrag) sowie deren 

Entwicklung gegenüber der Vorjahresperiode anzugeben. 
Um eine möglichst einfach und klare Kommunikation dieser Daten zu gewährleisten wird es den 
zuständigen kantonalen Verwaltungsstellen überlassen zu bestimmen, inwieweit sie sich von den 
Raserkategorien inspirieren lassen, die sich aus den relevanten Rechtsgrundlagen ergeben: 
– eidg. Ordnungsbussenverordnung vom 4. März 1996 (OBV), Ziffer 303 
– Qualifizierung der Geschwindigkeitsübertretungen als leichte, mittlere oder schwere Verstösse 

gemäss Artikel 16 des eidg. Strassenverkehrsgesetzes (SVG) vom 19. Dezember 1958 
– Geschwindigkeitsübertretungen, die gemäss Artikel 90 SVG als Raserdelikte gelten 
Begründung: 
Frequenz und Intensität der Tempokontrollen nehmen in den meisten Kantonen ständig zu. Mit den 
wiederholten Gesetzesverschärfungen nehmen die Bussen gegenüber den durchgeführten Kontrol-
len überproportional zu. 
Die mit den Kontrollen beauftragten Behörden und die staatlichen Instanzen, die sie ihnen nahele-
gen, rechtfertigen die zunehmenden Kontrollen und die weitere Verschärfung der Gesetzgebung mit 
dem altbewährten Argument der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. 
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Dennoch sind in unserem Land Tausende davon überzeugt, dass die öffentliche Hand in erster Li-
nie die öffentlichen Kassen füllen und so nebenbei den Selbstfinanzierungsgrad der Polizeitätigkeit 
erhöhen will. Man kommt nicht umhin festzustellen, dass es einerseits eine Zunahme bei den poli-
zeilichen Kontrollen und bei der zunehmend erfolgreichen Ahndung von Tempoverstössen gibt, 
während auf der anderen Seite die Wirksamkeit bei der Repression von Gewalttaten gegen Leib 
und Vermögen wesentlich geringer ist. 
Mit einer im Wesentlichen vollständigen, transparenten und regelmässigen Kommunikation der Da-
ten im Zusammenhang mit den Geschwindigkeitsverstössen und den entsprechenden Sanktionen 
– könnten sich die Mitglieder des Grossen Rates politisch besser mit der Problematik der Ver-

kehrssicherheit sowie mit der Nützlichkeit der ständigen Zunahme repressiver Massnahmen 
auch bei geringen Geschwindigkeitsübertretungen auseinandersetzen 

– könnten die Medien die Bevölkerung besser über die Tragweite und vor allem über die Entwick-
lung der repressiven Politik bei Geschwindigkeitsübertretungen informieren 

– könnte die Bevölkerung besser informiert sein sowie Politik und Praxis in diesem Bereich in 
Kenntnis aller Tatsachen besser beurteilen 

 
Antwort des Regierungsrats 
 
Bereits im Herbst 2014 reichte die Motionärin einen Vorstoss (M 179-2014) zum gleichen Sachver-
halt ein. Diesen Vorstoss zog die Grossrätin während der Session zurück, an welcher die Motion 
hätte behandelt werden sollen. Die Ausgangslage ist unverändert und aus diesem Grund stützt sich 
der Regierungsrat bei der Beantwortung der vorliegenden Motion mit der gleichen Forderung auf die 
weiterhin gültige Argumentation. 
Der Regierungsrat hält an seiner Haltung von 2014 fest, wonach der Forderung der Motion nach 
transparenter und regelmässiger Berichterstattung im Bereich Geschwindigkeitskontrollen und Ord-
nungsbussen durch die vorhandenen Statistiken (Veröffentlichung der jährlichen Gesamteinnahmen 
aus dem Ordnungsbussenbereich im Geschäftsbericht, Statistik über Verurteilungen und verhängte 
Massnahmen durch die Justiz, Statistik der Führerausweisentzüge durch das SVSA, jährliche Ge-
schwindigkeitsmessstatistik durch die Kapo; Details weiter unten) bereits ausreichend Rechnung 
getragen wird. 
Wichtig ist es hervorzuheben, dass die aktuelle kantonale Statistik nur die Geschwindigkeitsmes-
sungen in den Gemeinden beinhaltet, welche durch die Kantonspolizei selbst durchgeführt werden. 
Zahlreiche Ressourcengemeinden führen selber Geschwindigkeits- und Rotlichtkontrollen durch. 
Die Zahlen dieser Kontrollen bleiben in den Statistiken der Kantonspolizei unberücksichtigt. Deshalb 
sind die von der Motion verlangten statistischen Angaben unvollständig und für die formulierten Zie-
le nicht verwendbar. 
Zu Punkt 1 a): 
Eine separate statistische Erhebung über Geschwindigkeitsüberschreitungen, die nicht mehr als 
10 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegen, könnte nur mit einem hohen personel-
len und finanziellen Aufwand generiert und publiziert werden. Der Nutzen einer solchen Ergänzung 
auf kantonaler Ebene steht aber in keinem Verhältnis zum Aufwand. Zudem könnten die Daten 
auch nicht für einen interkantonalen Vergleich genutzt werden und damit verringerte sich der Nut-
zen solcher Erhebungen weiter. 
Die von der Motion erwartete Transparenz und Aussagekraft könnte zudem nur dann geschaffen 
werden, wenn auch die entsprechenden Zahlen der Gemeinden zur Verfügung stehen würden. Die 
Kantonspolizei führt, entgegen dem Einheitsgedanken von Police Bern, keine kantonsweite Über-
sicht der von den Gemeinden verordneten Bussen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die 
Ressourcengemeinden sind autonom in der Bussenerhebung auf ihrem Gebiet.  
Zu Punkt 1 b): 
Im Geschäftsbericht werden jährlich die Gesamteinnahmen aus dem Ordnungsbussenbereich (u. a. 
rollender und ruhender Verkehr) veröffentlicht. Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche nicht in 
den Ordnungsbussenbereich fallen, werden nicht durch die Kantonspolizei aufgeführt. Im Rahmen 
einer Geschwindigkeitskontrolle werden sämtliche Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst, d. h. 
Überschreitungen im Ordnungsbussenbereich und im Anzeigebereich. 
Zu Punkt 1 c): 
Statistiken über Verurteilungen und Massnahmen resp. Strafen werden nicht durch die Polizei- und 
Militärdirektion (namentlich nicht durch die Kantonspolizei) sondern durch die Justiz geführt. 
Zudem werden Zusammenzüge von Führerausweisentzügen infolge Geschwindigkeitsüberschrei-
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tungen durch die kantonalen Strassenverkehrsämter erstellt und können der jährlich erscheinenden 
und öffentlich einsehbaren Bundesstatistik über Administrativmassnahmen entnommen werden1. 
Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Dauer eines Führerausweisentzuges nicht nur vom Schwe-
regrad einer Geschwindigkeitsüberschreitung abhängt, sondern auch vom Vorhandensein mögli-
cher Vorakten. 
Zu Punkt 1 d): 
Ein statistischer Zusammenzug der numerischen Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Raserde-
likten wird durch die Kantonspolizei nicht geführt und hat überdies nur bedingte Aussagekraft. 
Massgeblich ist die strafrechtliche und administrativrechtliche Beurteilung der Überschreitungen 
durch die zuständigen Behörden (Justiz und Administrativbehörde). Der Regierungsrat verweist des 
Weiteren auf die Ausführungen zu Punkt 1 c). 
Zu Punkt 2 und 3: 
Die Kantonspolizei veröffentlicht auf ihrer Homepage jährlich die sogenannte Geschwindigkeits-
messstatistik2. Diese Statistik erfasst Werte aus einzelnen politischen Gemeinden von polizeilich 
beaufsichtigten Messungen sowie von Messungen mit semistationären Anlagen der Kantonspolizei. 
Es werden folgende Eckdaten erhoben: Die Gesamtzahl der durchgeführten Geschwindigkeitsmes-
sungen, die Gesamtdauer der Messungen in Stunden, das Total der gemessenen Fahrzeuge und 
das Total der aus der Kontrolle resultierenden Ordnungsbussen und Anzeigen an die Staatsanwalt-
schaft. Zudem wird die Widerhandlungsquote in Prozent angegeben (Anzahl Ordnungsbussen und 
Anzeigen im Verhältnis zu den kontrollierten Fahrzeugen). 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 
Präsident. Dieser Vorstoss wurde zurückgezogen, und die Motionärin gibt eine kurze Erklärung ab. 
Sie haben das Wort, Frau Graber.  
 
Anne-Caroline Graber, La Neuveville (SVP). Le 2 février 2015, j'ai déposé une motion demandant 
au Conseil-exécutif de communiquer de manière suffisamment exhaustive, transparente et régulière 
les données relatives aux contrôles de vitesse et aux amendes infligées pour des excès de vitesse 
commis sur le territoire de notre canton. Les renseignements que je souhaitais obtenir devaient sur-
tout permettre à notre Grand Conseil de mener de meilleures réflexions sur la sécurité routière, aux 
médias de mieux informer la population sur l'ampleur et surtout sur l'évolution de la politique répres-
sive en matière d'excès de vitesse, et à la population d'être mieux informée et d'évaluer en toute 
connaissance de cause les politiques et les pratiques menées en ce domaine. 
Le Conseil-exécutif recommande au Grand Conseil de rejeter ma motion pour deux raisons princi-
pales: premièrement les statistiques actuelles donnent suffisamment de renseignements à cet 
égard, deuxièmement l'acceptation de la motion entraînerait des coûts excessifs. Ces arguments ne 
résistent pas à l'analyse. Ainsi, dans notre canton, nous ne savons même pas combien de dépas-
sements de vitesse portent sur des excès situés entre un et dix kilomètres/heure et combien les 
amendes infligées à ce titre rapportent au canton. Par ailleurs, chaque fois qu'un automobiliste re-
çoit une amende pour excès de vitesse, on lui indique à un kilomètre/heure près son excès, et mê-
me à quelle catégorie d'excès sa vitesse appartient. Il tombe sous le sens qu'au moyen d'un simple 
tableur excel, et moyennant quelques clics, il serait possible de savoir combien d'automobilistes 
victimes des radars de la Police cantonale ont dépassé la vitesse de dix, de quinze ou de vingt ki-
lomètres/heure. Au surplus, l'argument de statistiques excessives ne tient pas non plus la route. 
L'Office fédéral de la statistique nous apprend qu'en Suisse, 6129 sangliers et 3522 blaireaux ont 
été abattus par des chasseurs en 2013. Est-ce vraiment plus important de savoir cela que de 
connaître le nombre des automobilistes dont la vitesse dépasse de dix ou de trente kilomè-
tres/heure les limites de la LCR? Je laisse à chacune et à chacun le soin de répondre à cette ques-
tion, pour elle-même ou pour lui-même. Finalement, je trouve étonnant qu'à l'heure d'une exigence 
de transparence que l'on crie sur tous les toits, le Conseil-exécutif ne veuille pas nous permettre 
d'avoir accès à des données plus précises, s'agissant des excès de vitesse, et qu'il veuille au 
contraire dans ce domaine se complaire dans une espèce d'opacité qui l'arrange bien. Je vous an-
nonce que je déposerai prochainement une interpellation pour obtenir les chiffres concernant les 
excès de vitesse entre un et dix kilomètres/heure. 
                                                
1
 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/04/01/01/05.html 

2
 http://www.police.be.ch/police/de/index/ueber-uns/kantonspolizei/statistik.html 
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